
 

 

Wohngebäudeversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

Unternehmen: SV SparkassenVersicherung  
 Gebäudeversicherung AG 

 

 Produkt: SV PrivatSchutz 
  

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informa-
tionen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Wohngebäudeversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden 
an Ihrem Gebäude.  

Sie haben die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage mitzuversichern.  
Des Weiteren können Sie den Versicherungsschutz für haustechnische Anlagen erweitern und es gibt die Möglichkeit 
der Mitversicherung von unbenannten Gefahren.
 

 
Was ist versichert? 
 

 Versicherte Sachen 
  Versichert sind Ihr Gebäude, das Ge- 

bäudezubehör, die Gebäudebestandteile  
(z. B. Garten-/Gerätehäuser und Schuppen 
bis je 20 qm Wohn- und/oder Nutzfläche, 
Grundstückseinfriedungen, Gartenbe-
leuchtungen) und unmittelbar an das 
Gebäude anschließende Terrassen. 

 Versicherbare Gefahren 
  Brand, Blitzschlag, Überspannung durch 

Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile 
oder Ladung; 

  Leitungswasser; 

  Sturm und Hagel; 

  Erweiterte Elementargefahren. Das sind 
Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen 
und Vulkanausbruch; 

  Bei Schäden durch Erdbeben leisten wir 
eine Gesamtentschädigung für alle bei  
uns versicherten Gebäude von bis zu  
550 Millionen EUR pro Kalenderjahr. 

 Versicherter Schaden 
  Sachschaden infolge von Zerstörung, Be-

schädigung oder Abhandenkommen der 
versicherten Sachen infolge eines 
Versicherungsfalls; 

  Mietausfall infolge eines Versicherungsfalls; 
  Nutzwärmeschäden. 

 Versicherte Kosten 
  Versichert sind die infolge eines Versiche-

rungsfalls notwendigen und tatsächlich 
angefallenen 

  Schadenabwendungs- und Schaden-
minderungskosten; 

  Aufräumungs- und Abbruchkosten; 
  Bewegungs- und Schutzkosten. 
  Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfür 

vereinbarten Betrag die infolge eines Ver-
sicherungsfalls tatsächlich entstandenen 

 

  Aufwendungen für notwendige Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen; 

  Preissteigerungen nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls. 

 Versicherungssumme und Versicherungs-
werte 

 Folgende Versicherungswerte können 
vereinbart werden: 

  Gleitender Neuwertfaktor; 
  Neuwert; 
  Zeitwert; 
  Gemeiner Wert. 
 Der Versicherungsschutz ist ausreichend, wenn 

die ermittelte Versicherungssumme dem ver-
einbarten Versicherungswert entspricht. Die 
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme je 
Schadenereignis können Sie Ihrem Antrag oder 
auch Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

 

 
Was ist nicht versichert? 
 

 x Schäden, die vor Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes eintreten; 

 x In das Gebäude nachträglich eingefügte - 
nicht aber ausgetauschte - Sachen, die ein 
Mieter oder ein Wohnungseigentümer auf 
seine Kosten beschafft oder übernommen 
hat und für die er die Gefahr trägt; 

 x Pflanzen; 
 x Gewächshäuser. 
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 

 Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Ver-
sicherungsschutz eingeschränkt sein kann. In 
jedem Fall vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind zum Beispiel: 

 ! Krieg; 
 ! Innere Unruhen; 
 ! Kernenergie; 
 ! Schwamm; 
 ! Sturmflut; 
 ! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt 

haben. 
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Wo bin ich versichert? 

  Sie haben für den in dem Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort Versicherungsschutz. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

 • Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
• Zeigen Sie uns jeden Schadensfall unverzüglich an. 
• Sie sind verpflichtet, soweit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahr-

heitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
 

 
Wann und wie zahle ich? 

 Der erste Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann 
unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, 
ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto ein-
zuziehen. 

 
 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Haben wir Ihnen vorläufigen Versicherungsschutz 
gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, sobald Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag gezahlt haben. 

Die Versicherung können Sie für längstens drei Jahre abschließen. Sie verlängert sich automatisch um jeweils 
ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Sie können den Vertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres 
kündigen. Die Kündigung müssen Sie uns in Textform, das heißt per E-Mail, Fax oder Brief zuschicken (das muss 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen). 

Außerdem können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Versicherungsfall möglich. 
 


